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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.03.1987

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §23 Abs1;

Beachte

Besprechung in:AnwBl 1988/7;

Rechtssatz

Es genügt nicht, wenn der Steuerberater der beschwerdeführenden Partei dem die Beschwerde einbringenden

Rechtsanwalt eine Substitutionsvollmacht erteilt. Dem § 23 Abs 1 VwGG wird vielmehr nur eine unmittelbare

Bevollmächtigung des Rechtsanwaltes durch die Partei (Beschwerdeführer) gerecht.
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